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1. Allgemeines  

Unseren Verkäufen liegen diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Einkaufsbedingungen des 
Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichende Bedingungen werden nur anerkannt, wenn diese 
schriftlich von uns bestätigt sind oder sich aus einschlägigen schweizerischen Rechtsnormen ergeben. 

 
2. Offerten 

Unsere Offerten sind stets freibleibend. Bezüglich Preisänderungen von Vormaterial der Lieferwerke, Zollerhöhungen, 
Kursschwankungen etc. behalten wir uns Preisberichtigungen vor.  

 
3. Lieferung 

Die Lieferung erfolgt stets ab Lager oder Werk und auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dies auch dann, wenn 
franko Lieferung vereinbart wurde. 

 
4. Lieferfristen 

Vereinbarte Lieferfristen werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch für uns ohne Verbindlichkeit und 
begründen bei Nichteinhaltung keine Ersatzansprüche gegen uns und/oder das Lieferwerk. 

 
5.  Mängel und Garantie 

Materialmängel sind vom Käufer innert 8 Tagen nach Wareneingang schriftlich bei uns einzureichen. Allfällige 
Materialmängel die innert dieser Frist nicht entdeckt wurden, sind sofort nach der Entdeckung, unter Einstellung der 
Bearbeitung, bis spätestens jedoch 3 Monaten nach Wareneingang, schriftlich anzumelden. In jedem Falle sind 
Minder- und Ersatzansprüche für angefallene Bearbeitungskosten, Verzugsstrafen sowie andere direkte und indirekte 
Schadenersatzansprüche ausdrücklich wegbedungen. 

 
6. Rücksendungen 

Allfällige Rücksendungen können ohne vorherige Verständigung, resp. Vereinbarung mit uns nicht angenommen 
werden. 

 
7. Mengentoleranzen 

Aus technischen Gründen sind Plus- und Minustoleranzen von 10 % vorbehalten. 
 
8. Technische Angaben 

Alle technischen Angaben und Eigenschaften unserer Produkte in unseren Lagerlisten und Verkaufsunterlagen sind 
Richtwerte und keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, auch in Bezug auf das Dimensionsprogramm, 
bleiben jederzeit vorbehalten.  

 
9. Rissprüfung 

Es kann von uns keine Garantie für rissfreies Material übernommen werden. 
 
10. Zahlungsbedingungen 

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto, ohne Abzug, zu bezahlen. Für 
Zahlungsrückstände wird ein Verzugszins und gegebenenfalls eine Bearbeitungsgebühr berechnet. Bei 
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, laufende Aufträge sofort einzustellen. Jeder uns entstandene Schaden, 
insbesondere auch bei Zukäufen, geht zu Lasten des Käufers.  

 
11. MwSt. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Diese wird jeweils zusätzlich und separat auf 
der Rechnung ausgewiesen. 

 
12. Eigentumsvorbehalt 

Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Ist ein solcher wegen Weiterverarbeitung nicht möglich, 
verpflichtet sich der Käufer, uns alle Rechte zu verschaffen, welche das Gesetz zur Sicherung der Ansprüche vorsieht.  

 
13. Anwendbares Recht und Erfüllungsort 

Es gilt schweizerisches Recht und die entsprechende schweizerische Rechtssprechung. Erfüllungsort für beide 
Parteien ist St. Gallen. 

 
14. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist St. Gallen. 


